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Annex 1k – Leistungsbeschreibung 
 

Leistung: Nachbetreuung im Anschluss an eine stationäre Leistung 

Entscheidende Merkmale für diese Leistungen sind: 

• Die Begleitung erfolgt unmittelbar nach Beendigung eines vorangegangenen Aufenthaltes in der 

stationären Einrichtung und wird durch die Einrichtung erbracht, in der das Kind zuvor unterge-

bracht war. 

• Die Obhut habe die Sorgeberechtigten oder eine Pflegefamilie oder es handelt sich um junge Er-

wachsene (volljährig und mündig). 

• Für den Lebensunterhalt (unter anderem: Wohnen, Verpflegung, persönliche Ausgaben) sind die 

Unterhaltspflichtigen zuständig, beziehungsweise subsidiär die wirtschaftliche Sozialhilfe. 
 

Die verbundenen ambulanten Leistungen müssen im Konzept der Einrichtung enthalten sein und un-
terstehen dem Leistungscontrolling.  

 

Leistungskatalog: Verbundene ambulante Leistung  

 

Umschreibung der Leistung: Kinder, Jugendliche und ihr soziales Umfeld werden nach Austritt aus 

der stationären Einrichtung für eine befristete Zeit sozialpädagogisch 

begleitet und unterstützt. 

Varianten: 

a) Nachbetreuung und Begleitung in der Herkunftsfamilie 

b) Nachbetreuung und Begleitung in einer anderen Wohnform, z.B. in 

einer eigenen Wohnung (begleitetes Wohnen) 

c) Begleitung einer Unterbringung in einer Pflegefamilie (angelehnt an 

die ambulante Leistung im Leistungskatalog für DAF) 

Zusätzliche Informationen über die Art der Begleitung, den zeitlichen 

Umfang und die Dauer. 

Übergeordnete Ziele: Kinder und Jugendliche sind mit der ambulanten Nachbetreuung nach 

der stationären Unterbringung in einer stabilen Lebenssituation inte-

griert und können sich weiter entwickeln. 

Empfängerschaft der Leistung: Kinder und Jugendliche nach vorangegangenem Aufenthalt in der stati-

onären Einrichtung 

 

Die Leistungsziele sind verbindlich.  

Leistungsziel 1: Ziele und Inhalte der Begleitung sind einvernehmlich geklärt. 

  

Leistungsziel 2: Das Kind / Jugendliche und das soziale Umfeld sind im Umgang mit 

schwierigen Lebenssituationen unterstützt. 

 

Leistungsziel 3: Das Kind / Jugendliche befindet sich in einer stabilen Lebenssituation. 
 


